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Teil A   FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN (PlanZV)

Maß der baulichen Nutzung (§9 (1) Nr.1 BauGB, § 16, 17, 19, 19 und 20 BauNVO)

0,80
max. zulässige Grundflächenzahl

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 (1) Nr.2 BauGB und §§ 22, 23 BauNVO)

Baugrenze

Zahl der

Vollgeschoße

Grundflächenzahl 

GRZ

Art der Nutzung

Füllschema Nutzungsschablone

Mischgebiet

Art der baulichen Nutzung (§9 (1) Nr. 1 BauGB § 6 BauNVO)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 5 (2) Nr.10, (4) und § 9 (1) Nr. 20, 25 und (6) BauGB)

VERKEHRSFLAECHE

Einfahrtsbereich- Nr.

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung  von Natur und Landschaft (§5 (2) Nr.10, (4) und

9 (1) Nr. 20, 25 und (6) BauGB)

Einfahrt

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

(§9 (7) BauGB) und des Vorhaben- und Erschließungsplanes

sonstige Planzeichen

vorhandene Flurstücksgrenzen

vorhandene Gemarkungsgrenze

88

  87

Flurstücksnummer im Planbereich

Flurstücksnummer außerhalb des Planbereiches

bestehende Gebäude

Abbruch

vorhandene Flurgrenze

vorhandene Landkreisgrenze

Gemkg.

Klostermansfeld

Flur 6

Bezeichnung der Gemarkung

Flurnummer

Maßangaben in Meter

Rechtsgrundlagen der Bebauungsplanung

(BauGB) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6)

(BauNVO) Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S.
3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6)

(PlanzV) Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts,
Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S.58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes am 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

(BauO LSA) Bauordnung des Landes Sachsen- Anhalt i.d.F. der Bekanntmachung vom 10.September 2013
(GVBl. LSA S. 440), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetztes am 21. März 2023 (GVBl. LSA S. 178)

Bestand vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen

F

ELT

Elektroenergieversorgung: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom 25.10.2022

13951/22_V97956 VS-O-A-G-May

13,22

Geh,- Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der Allgemeinheit,

Fläche für Zufahrt zur Photovoltaik- Anlage und zu den

landwirtschaftlich genutzten Flächen, b 

min

 = 4,5 m; von Bebauung

und Begrünung freizuhaltende Fläche,

sonstige Planzeichen, mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

(§ 9 (1) Nr. 21 und (6) BauGB)

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Klostermansfeld hat gemäß § 2  Abs. 1 BauGB in seiner Sitzung

am 03.05.2022  die Aufstellung  des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7,

"Mischgebiet Altes Sägewerk" der Gemeinde Klostermansfeld, Gemarkung  Klostermansfeld,

mit Beschluss- Nr.  KLM/BV/125/2022   beschlossen.

Das Planungsgebiet umfasst einen Teil des Flurstückes:

 Gemarkung Klostermansfeld, Flur 6, Flurstück 15 i. T.

Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am ........................         durch

..........................................................

Gemeinde Klostermansfeld, den ..........................

(Siegel) Der Bürgermeister

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Die Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte  am ..............

per ..............................................................

Die öffentliche Auslegung der Unterlagen erfolgte in der Zeit vom ................. bis .................

während der Dienststunden in den Diensträumen  der Gemeinde  Klostermansfeld.

Mit Schreiben vom ................. wurden  die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

gemäß § 3 (1) i.V.m.§ 4 (1) BauGB gem. § 4a (2) BauGB zum Planverfahren unterrichtet und zur

Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-

prüfung aufgefordert.

Gemeinde Klostermansfeld, den..............................

(Siegel) Der Bürgermeister

Auslegungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Klostermansfeld hat am ......................  mit Beschluss-Nr...........

den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 "Mischgebiet Altes Sägewerk" der

Gemeinde Klostermansfeld  mit  Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

Gemeinde Klostermansfeld, den..............................

(Siegel) Der Bürgermeister

Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr 7, "Mischgebiet Altes Sägewerk"  der

Gemeinde Klostermansfeld bestehend aus der Planzeichnungen (Teil A) und den textlichen

Festsetzungen (Teil B), sowie der Begründung und dem Umweltbericht  hierzu, hat in der Zeit

vom ................. bis  ....................... während der Dienstzeiten in der Gemeinde  öffentlich

ausgelegen. Die öffentliche Auslegung  wurde am  ........................ ortsüblich in der Gemeinde

Klostermansfeld  bekannt gemacht.

Die Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben

vom ............................ von der öffentlichen Auslegung unterrichtet und gemäß § 4(2) BauGB in

Verbindung  mit § 4a (2) BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Gemeinde Klostermansfeld, den...........................

(Siegel) Der Bürgermeister

Abwägung

Der Gemeinderat der Gemeinde Klostermansfeld hat die vorgebrachten Anregungen  der Bürger

sowie die Stellungnahmen der Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange am ........................  geprüft und die Abwägung durchgeführt. Das Ergebnis ist mitgeteilt

worden.

Gemeinde Klostermansfeld, den..............

(Siegel) Der Bürgermeister

Planverfasser

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 "Mischgebiet Altes Sägewerk" der

Gemeinde Klostermansfeld wurde ausgearbeitet von: Ingenieurbüro Bresch & Partner GbR,

Leipziger Straße 54, 04451 Borsdorf

Borsdorf, den ..............................

Satzungsbeschluss

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 7 "Mischgebiet Altes Sägewerk"  der Gemeinde

Klostermansfeld bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen (Teil B)

wurde am ............       ............ im Gemeinderat der Gemeinde Klostermansfeld als Satzung gem.

§ 10 (1) BauGB beschlossen.

Die Begründung und der Umweltbericht  zum Bebauungsplan wurden gebilligt.

Gemeinde Klostermansfeld, den ............................

(Siegel) Der Bürgermeister

M 1:500
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Ingenieurbüro Bresch & Partner GbR           .
Leipziger Str. 54 , 04451 Borsdorf       Tel.034291/88901  Funk: 0171/2866149             E-mail: office@bresch-und-partner.de

sonstige Planzeichen, informelle Darstellungen

Kartengrundlage Liegenschaftskataster:

Lagestatus:         489 / ETRS89 UTM32

Lageangaben zu Abgrenzungspunkten

Randpunkte des Geltungsbereiches sind vor Baubeginn in der Örtlichkeit zu überprüfen

und abzustecken

bestehende

Bahnanlagen

m. Gleismitte

TW

Trinkwasserleitung: FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ 19.09.2022
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Räumliche Lage im Landkreis Mansfeld-Südharz

LVermGeo

TEIL B 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

I BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

(§ 9 und § 12 BauGB i. V. m. BauNVO)

1. Art der Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 6 BauNVO)

 Innerhalb des Mischgebietes (MI) sind die gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4, 6, 7, 8 und Abs. 3

BauNVO zulässigen und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des

Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 BAuNVO)

 zulässig sind:

- Wohngebäude,

- Geschäfts- und Bürogebäude,

- Einzelhandelsbetrieb, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des

  Beherberungsgewerbes

- Anlagen für die Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche

  und sportliche Zwecke,

 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren

Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet (§ 12 Abs.

3a i. V. m. § 9 Abs. 2 BauGB)

2. Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Im Bebauungsplan kann das Maß der baulichen Nutzung durch die Festsetzung der

Grundflächenzahl und der Höhe baulicher Anlagen bestimmt werden. Die GRZ wird

entsprechend der geplanten Nutzung als Mischgebiet mit 0,80 festgesetzt. . Eine

Überschreitung der GRZ wird ausgeschlossen.

Die Geschoßflächenzahl GFZ wird mit 1,20 festgesetzt.

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf zwei begrenzt.

Staffelgeschoße sind zulässig.

3. Festsetzungen für Flächen für Nebenanlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 und 23 BauNVO)

Nebenanlagen, Garagen und Carports sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig.

Der Abstand zwischen Garage/Carport und der Zufahrt zur Garage/Carport dienenden

Verkehrsfläche muss mindestes 5m betragen. Pro WE sind mindestens 2 Stellplätze

herzustellen. Der Stellplatz in Garage/Carport wird dabei mit eingerechnet.

Für Nutzung gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 sind mit dem Bau Stellplatznachweise zu führen.

4. Flächen für die Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswasser

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

 Das Regenwasser aus dem MI ist zur innerhalb des MI zur Versickerung / Verdunstung

zu bringen.

 Eine Wasserrechtliche Erlaubnis zur Errichtung und zum Betrieb der Versickerungs- /

Verdunstungsmulde ist zu einzuholen.

Die für die Versickerung des Oberflächen- und Niederschlagswassers festgesetzte

Versickerungsmulde ist dauerhaft zu erhalten und zu unterhalten.

Eine Bepflanzung der Mulde mit Bäumen und Sträuchern ist unzulässig.

7. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Das Leitungsrecht umfasst Flächen für die Befugnis zur Herstellung, Unterhaltung und Nutzung

der Leitungen für die genannten Begünstigten.

Das Gehrecht und Fahrrecht umfasst Flächen für die Befugnis zum Begehen und Befahren der

Flächen zu Gunsten der genannten Begünstigten.

Im Bereich der Flächen für Leitungsrechte M1 und M2 wird eine Überbauung, Überschüttung

sowie Bepflanzung des Leitungskorridors mit Großsträuchern und Bäumen ausgeschlossen.

8. Festsetzungen zu Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG - Verbot bestimmter

luftverunreinigender Stoffe

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB)

Die Verwendung von festen, fossilen Brennstoffen zur Raumheizung und zur Bereitung von

Warmwasser ist ausgeschlossen.

Die Abstandsregelung für Austrittsöffnungen von Schornsteinen bei Feuerungsanlagen für

feste Brennstoffe gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über kleine und mittlere

Feuerungsanlagen (1. BImschV) ist einzuhalten.

9. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG zu

treffende bauliche Vorkehrungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gemäß DIN 4109:

Im Plangebiet sind beim Neubau von Wohn- und Aufenthaltsräumen die folgenden

erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße (erf. R'

w,res

) für die Außenbauteile (Wände,

Fenster, Lüftung, Dächer etc.) einzuhalten:

Aufenthaltsräume in Wohnungen und sonstige schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN

4109-1 rf. R'

w,res

 = 40 dB.

Im Sinne einer geeigneten Grundrissanordnung sind Schlaf- und Kinderzimmer nicht an den

zur Straße ausgerichteten Fassaden vorzusehen.

5. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 44 BNatSchG)

Zufahrten, Kfz-Stellplätze und Fußwege innerhalb der Wohngrundstücke sind unversiegelt

oder teilversiegelt mit mindestens 20 % Fugen- beziehungsweise Porenanteil auszubauen.

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Landschaft ist dauerhaft als Fläche des Naturschutzes zu erhalten und zu pflegen.

Die innerhalb der Flächen zum Erhalt und zur Neupflanzung festgesetzten Bäume sind

dauerhaft zu pflegen und zu erhalten und bei Abgang zu ersetzten.

Innerhalb der Flächen zur Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur

und Landschaft ist in einem Abstand von mindestens 1,50 m zur Flurstücksgrenze eine

einreihige, freiwachsende Hecke aus Sträuchern vStr. 60 - 100 cm der Pflanzauswahlliste B,

Punkt 6.3 zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang in gleichem Umfang zu ersetzen.

Die zur Neupflanzung festgesetzten Bäume sind als Hochstamm H 3xv mDb. StU 14 - 16 cm

an den festgesetzten Standorten als Winterlinde Tilia cordata, zu pflanzen.

 Die Außenbeleuchtung der Gebäude und Wege ist nur mit nachfolgender Beleuchtung

zulässig:

- LED-Leuchten mit warmweißen Licht mit Farbtemperaturen unter 3.300 Kelvin,

- vollständig gekapselte Lampengehäuse, nach oben abgeschirmt.

 Alle Glasflächen, welche eine Gesamtgröße von 1,5 m² überschreiten, sind in sich zu

gliedern oder mit wirksamen Schutzmaßnahmen gegen Vogelschlag zu versehen.

 Die Beseitigung von Vegetationsbeständen darf nicht innerhalb der Schutzfrist vom

01. März bis 30. September durchgeführt werden. Die Gehölze sind unmittelbar vor

Fällung auf einen Besatz von Brutvögeln zu prüfen.

II BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

(§ 9 Abs. 4 BauGB)

10.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen

Fassadengestaltung

Die Gebäudefassaden sind an die Umgebung angepassten hellen Farbtöne zwischen hellem

Grau, über helle Gelbtöne bis zu hellen Ockerfarben herzustellen. Die Fassadenfarben sind in

Anlehnung an nachfolgende Farbtöne nach RAL zulässig:

 1000-1002 (Grünbeige - Sandgelb),

 1014 (Elfenbein),

 1015 (Hellelfenbein),

 7032 (Kieselgrau),

 7035 (Lichtgrau),

 7044 (Seidengrau),

 7047 (Telegrau).

Gestaltung der Dachdeckung

Solarkollektoren, Photovoltaikanlagen und sonstige Anlagen zur Erzeugung regenerativer

Energien sind mit der Dachneigung mitlaufend auszuführen.

Bei Solaranlagen sind seitliche Abstände von 0,50 m zu den Dachkanten einzuhalten, soweit

die Anlage sich an und auf und nicht inder Dachfläche integriert befindet.

Gestaltung der Dachformen

Die Dächer sind als Flachdächer mit einer Dachneigung bis 20° zulässig.

Dachaufbauten dürfen eine Höhe von 1,00 m über der Dachhaut nicht übersteigen.

Dachaufbauten sind über maximal ein Drittel der Dachfläche zulässig.

10.2 Einfriedungen

Einfriedungen zur privaten Verkehrsfläche sowie zwischen den Parzellen sind als Hecken oder

Zäune zulässig. Zäune bzw. Hecken sind bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig.

Zum öffentlichen Verkehrsraum sind Zäune bis 1,50 m und Hecken bis 2,00 m zulässig. Davon

ausgenommen sind die Hecken in Fläche B.

Um einen Durchgang für Kleintiere zu ermöglichen, ist bei den Zäunen ein unterer Abstand des

Zaunes zur Geländeroberfläche von mindestens 15 cm einzuhalten.

Zäune bzw. Hecken sind zu der angrenzenden Verkehrsfläche in einem Abstand von

mindestens 0,25 m innerhalb des Grundstückes zu errichten.

Im Bereich von Sichtdreiecken sind die Zäune und Hecken soweit zurück zu versetzen, dass

die Sichtdreiecke freigehalten werden.

10.3 Gartengestaltung

Die Anlage von Kies- und/oder Schottergärten ist unzulässig.

11. Hinweise

Die Beseitigung von Vegetationsbeständen darf nicht innerhalb der Schutzfrist vom 01. März

bis 30 . September durchgeführt werden.

Geschßflächenzahl 

GFZ

Art der

Bauweise

MI

II
Zahl der Vollgeschoße

o
Art der Bauweise (offen)

1,20
max. zulässige Geschoßflächenzahl

Umgrenzung von Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Regenwasser

(§ 9Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Verdunstungs- / Versickerungsmulde

öffentliche Verkehrsfläche

private Verkehrsfläche außerhalb des

Geltungsbereichs

private Verkehrsfläche innerhalb des

Geltungsbereichs

6.3 Pflanzauswahllisten für Anpflanzungen gem. Punkt 6.1 und 6.2

Pflanzenauswahlliste A (Bäume)

Feld-Ahorn Acer campestre

Spitzahorn Acer platanoides

Hainbuche Carpinus betulus

Holz-Apfel Malus sylvestris

Vogel-Kirsche Prunus avium

Gewöhnliche Traubenkirsche Prunus padus

Stiel-Eiche Quercus robur

Gemeine Eberesche Sorbus aucuparia

Winterlinde Tilia cordata

Sommerlinde Tilia platyphyllos

Nuss- und Obstbäume in Arten und Sorten als Hochstamm

Pflanzenauswahlliste B (Sträucher)

Echte Felsenbirne Amelanchier ovalis

Gewöhnliche Berberitze Berberis vulgaris

Kornelkirsche Cornus mas

Haselnuss Corylus avellana

Eingriffiger Weißdorn Crataegus monogyna

Zweigriffiger Weißdorn Crataegus laevigata

Gemeines Pfaffenhütchen Euonymus europaea

Graugrüne Rose Rosa dumalis

Hecken-Rose Rosa corymbifera

Hundsrose Rosa canina

Schwarzer Holunder Sambucus nigra

Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum

6.1 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Je volle 1000 m² Grundstücksfläche ist ein Laubbaum oder Obstbaum der

Pflanzenauswahlliste A unter Punkt 6.3 als Hochstamm H 3xv mDb. StU 12 - 14 cm sowie zwei

Sträucher vStr 60 - 100 cm gemäß Pflanzenauswahlliste B unter Punkt 6.3 zu pflanzen und

dauerhaft zu erhalten. Je anzupflanzenden Baum ist eine unversiegelte Fläche von mind. 6 m²

vorzusehen und zu begrünen.

Je anzupflanzenden Strauch ist eine unversiegelte Fläche von mind. 2 m² vorzusehen und zu

begrünen.

Die zur Anpflanzung festgesetzten Bäume sind in einem Abstand von 1,50 m zur

Flurstücksgrenze und in einem Abstand von 10 m zueinander zu pflanzen.

6.2 Flächen für die Bindung von Bepflanzungen und für den Erhalt von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Die festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Bäume durch Arten der

Pflanzenauswahlliste A als Hochstamm, H 3xv mDb. StU 12 - 14 cm und Sträucher vStr 60 -

100 cm durch Arten der Pflanzauswahlliste B unter Punkt 6.3.

Genehmigung mit Auflagen/Maßgaben durch den Landkreis Mansfeld-Südharz

Die Genehmigung gem. § 8 Abs.3 BauGB i.V. m. § 10  Abs. 2 BauGB des vorhabenbezogenen

Bebauungsplan Nr. 7 "Mischgebiet Altes Sägewerk" der Gemeinde Klostermansfeld bestehend

aus Planzeichnungen (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) wurde mit Verfügung des

Landkreises Mansfeld-Südharz vom.......... .......   Aktenzeichen:...............................erteilt.

Sangerhausen, den .................................................

(Siegel)            Landratsamt Landkreis Mansfeld-Südharz

Ausfertigung

Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplanes und die textlichen Festsetzungen mit

dem hierzu ergangenen Beschluss der Gemeindeverwaltung vom .................... übereinstimmen.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Gemeinde Klostermansfeld, den ......................................

(Siegel) Der Bürgermeister

Inkrafttreten

Die Bekanntmachung der Erteilung der Genehmigung des vorhabenbezogenen

Bebauungsplanes Nr. 7 "Mischgebiet Altes Sägewerk" der Gemeinde Klostermansfeld, sowie die

Stelle, bei der der Plan auf Dauer von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt

Auskunft zu erhalten ist, ist am ……..............…… ortsüblich in der Gemeinde Klostermansfeld

gemäß § 10 (3) BauGB  bekannt gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und

Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die  Rechtsfolgen ( § 215 Abs. 2

BauGB ) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB)

hingewiesen worden.

Die Satzung ist am......................... in Kraft getreten.

Gemeinde Klostermansfeld, den ......................................

(Siegel) Der Bürgermeister

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 7

"Mischgebiet Altes Sägewerk"

VORENTWURF               20. Februar 2024

GEMEINDE KLOSTERMANSFELD

Kirchstraße 1, 06308 Klostermansfeld

Schutzstreifen Bahn

DB-Schutz

Baum Neupflanzung

VB


